
 

 

Schutz für Frauchen und Herrchen 
 

Niedersachsen führt Gesetz zur Hundehalterhaftpflicht ein!  
 
Der Hund ist der beste Freund des Menschen. 
 
Diesen Satz hört man von Frauchen und Herrchen häufiger.  
 
Doch auch noch ein noch so gut erzogener und lieber Hund handelt manchmal nach 
seinen arteigenen Instinkten.  
 
Ein Schaden ist dann schnell passiert, für den Sie als Halter haften müssen.  
 
Eine Hundehaftpflichtversicherung schützt gegen die finanziellen Folgen.  
 
In vielen Bundesländern, wie Hamburg, Berlin und Sachsen-Anhalt ist eine Absicherung 
für alle Hunderassen bereits Pflicht, in Niedersachsen ist im Mai nun ebenfalls ein 
entsprechendes Gesetz verabschiedet worden. Demnach muss jeder Hund ab einem Alter 
von sechs Monaten haftpflichtversichert sein! 
 
Personenschäden müssen mit mindestens 500.000 Euro, Sachschäden mit mindestens 
250.000 Euro versichert sein. 
 
Über unser Assekuranz-Büro können Sie eine entsprechende Haftpflichtversicherung 
abschließen. Diese steht ihnen dann zum Beispiel bei den Folgekosten einer Beißattacke 
zur Seite oder deckt die Reparaturkosten infolge eines durch den Hund verursachten 
Sachschadens. 
 


